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VORWORT

Nil sine magno vita
labore dedit mortalibus

(Horaz)

Freunde und Weggefährten nehmen den 70.Geburtstag von Dr. iur. Michael
Schultz zum Anlass, einen herausragenden Juristen auf dem Gebiet des Immo-
bilienrechts zu ehren. Vor allem das Recht der Geschäftsraummiete hat er kautelar-
juristisch, forensisch und durch seine vielfältigen Publikationen in den zurücklie-
genden Jahrzehnten fortentwickelt und mitgeprägt. Mit dieser Freundesgabe
werden aber nicht nur die Verdienste des Jubilars als Rechtsanwalt, Notar, Referent
und Autor gewürdigt, sondern zugleich sein außergewöhnlich respektvolles Auftre-
ten seinen Kollegen gegenüber. Selbst harte Auseinandersetzungen in der Sache
führt MS stets kollegial, was Ausdruck seines Respekts vor der Lebensleistung ande-
rer und einer tief in ihm verwurzelten Bescheidenheit ist; Selbstüberhöhung ist ihm
fremd.

Der Jubilar wurde als erstes von drei Kindern des Gerichtsreferendars und späte-
ren Generalstaatsanwalts von Berlin, Dietrich Schultz, und seiner Frau Herta
Schultz am 1. Juni 1952 in Berlin geboren, wo er das humanistische Gymnasium
Steglitz und anschließend die Freie Universität Berlin besuchte, an der er von
1971–1975 sein Jurastudium und das Studium der Soziologie absolvierte. Bereits
während des Studiums zeigte sich, was später noch stärker hervortreten sollte: Mi-
chael Schultz arbeitet gerne und viel. Er konnte schon damals nicht anders.

Zwischen 1972 und 1975 war er studentisches Mitglied in der Ausbildungskom-
mission, in der Forschungskommission und im Fachbereichsrat am Fachbereich 9
(Rechtswissenschaft) der Freien Universität Berlin sowie studentischer Tutor im
Bereich Mietrecht und Strafrecht. Nach den mit Prädikat bestandenen Staatsexa-
mina betätigte er sich während des Referendariats von 1976 bis 1979 als wissen-
schaftlicher Assistent an der juristischen Fakultät und promovierte dort 1978 bei
Rupert Scholz zum Thema: „Zuständigkeiten und Mitwirkungsformen im bau-
rechtlichen Genehmigungsverfahren.“ Daneben war er Lehrbeauftragter an der
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, der heutigen Hochschule für
Wirtschaft und Recht (HWR), in Berlin.

1979 erfolgte die Zulassung als Rechtsanwalt, 1982 gründete er zusammen mit
Rosemaria Bujewski-Schultz eine Kanzlei in Berlin-Charlottenburg, die 1992 zur
über die Stadt hinaus bekannten Sozietät Schultz und Seldeneck fusionierte. Seit
1989 ist Michael Schultz als Notar zugelassen und seit 2020 Partner bei Müller
Radack Schultz am Berliner Kurfürstendamm.

Wäre der Jubilar Architekt geworden, wie er es sich hätte vorstellen können,
dann wäre Berlin vermutlich um ästhetische, vor allem aber funktionale Bauwerke
reicher, die Jurisprudenz aber um einen leidenschaftlichen Vertreter, der die Wis-
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senschaft mit seiner praktischen Arbeit ideal zu verbinden weiß, ärmer. Auch wenn
die Anzahl seiner Publikationen bemerkenswert ist, so ist Michael Schultz niemand,
der sich in den Elfenbeinturm der Wissenschaft zurückziehen würde. Nicht nur als
praxisorientierter Dozent ist er in jeder Kathederhöhe ansprechbar und Lösungen
juristischer Probleme, die sich in der Praxis nicht oder nur schwer umsetzen lassen,
sind ihm suspekt.

Wir wissen nicht, ob ihm sein als Student verfasster Beitrag zum Thema: „Marx
und Engels zur Wohnungsfrage“ noch in Erinnerung ist. Der „Wohnungsfrage“
jedenfalls ist er auf seine Art treu geblieben, weil das Mietrecht und die damit zu-
sammenhängenden Rechtsbereiche auch jenseits des Privatrechts, etwa das Zweck-
entfremdungsrecht, bereits in den frühen 1980er Jahren zum Schwerpunkt seiner
Tätigkeit wurden. Dabei hat er sich niemals vollständig von der Vermieter- oder
Mieterseite vereinnahmen lassen, was zur Wertschätzung seiner Arbeit im Kreise
der Kollegen, mit denen er einen bundesweiten Austausch pflegt, sicher beitrug.

Halt findet der Geehrte, der von Kindesbeinen an die Höhen und Tiefen des
Berliner Fußballclubs Hertha BSC als Fan begleitet, in seiner Familie. Er hat einen
Sohn, zwei Töchter und eine Enkeltochter. Die Tatsache, dass beide Töchter als
Rechtsanwältinnen in der nach ihm mitbenannten Sozietät Müller Radack Schultz
tätig sind, ist Ausdruck dieser starken Bindung. Von familiärer Verwurzelung und
Bodenständigkeit zeugt auch der Ort, an den sich Michael Schultz an Wochenen-
den so oft es eben geht zurückzieht: Auf dem früher bereits von seinen Großeltern
bewirtschafteten Bauernhof an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns betätigt er
sich als Landwirt und Pferdezüchter; auch dabei geht er vollständig in seiner Arbeit
auf. Freilich geben ihm ein kleiner Schreibtisch, eine Leselampe sowie Unmengen
juristischen Lesestoffs selbst hier die Möglichkeit, bei Bedarf seiner juristischen
Leidenschaft zu frönen. Möge ihm dies noch lange bei guter Gesundheit vergönnt
sein.

Berlin, Frühjahr 2022 Martin Häublein
Carolin Schultz
Rebecca Schultz
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